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LEADER IN DER  
REGION KASSEL-LAND

LEADER* ist sowohl ein Förderprogramm 

der Europäischen Union als auch eine 

Methode, die es Akteuren ermöglichen 

soll, die eigene Region bedarfsgerecht 

zu gestalten. Dafür wird eine Lokale 

Aktionsgruppe (LAG) gegründet. Die 

Mitarbeit und Mitgliedschaft in der LAG 

steht allen Interessierten offen, welche 

die Entwicklung der Region unterstützen 

möchten.

Unter aktiver Beteiligung der Bürger-

schaft, von Kommunen, Unternehmen 

sowie Organisationen und Institutionen 

werden zu Beginn einer jeden Förder-

periode gemeinsame Ziele entwickelt und 

in einer Lokalen Entwicklungsstrategie 

(LES) festgehalten. Die LES bildet die 

Grundlage für die Vergabe von Förder-

mitteln an Projekte. 

Region Kassel-Land e.V. ist Träger der 

Ländlichen Regionalentwicklung im Land-

kreis Kassel sowie in drei Kommunen des 

Schwalm-Eder-Kreises (vgl. Karte). Die als 

hochverdichte Räume geltenden Städte 

Baunatal und Vellmar gehören ab 2023 

nicht mehr der LEADER-Gebietskulisse an. 

Daher sind dort Projekt-Förderungen nur 

dann möglich, wenn diese einen Nutzen 

für das LAG-Gebiet entfalten.

Für die Realisierung von Vorhaben, wel-

che zur Zielerreichung der LES beitragen 

sollen, steht der LEADER-Region Kassel-

Land ein Budget in Höhe von ca. 8,3 Mio. 

Euro an Fördermitteln der EU, des Bundes 

und des Landes Hessen für die Förder-

periode 2023-2027 zur Verfügung. Diese 

werden durch ein unabhängiges LEADER-

Entscheidungsgremium nach festgelegten 

Projektauswahlkriterien vergeben. 

In dieser Kurzfassung erhalten Sie einen 

Überblick über die Zielsetzungen der 

Lokalen Entwicklungsstrategie und die 

Schwerpunkte für die Projektauswahl in 

den drei LES-Handlungsfeldern sowie im 

Regionalbudget.

Gebietskulisse der 
LEADER-Region Kassel-Land 
Quelle: atene KOM

@ ateneKOM | @ Kartenprojektion UTM32N | @ OpenStreetMap-Mitwirkende | @ GeoBasis-DE / BKG 2021
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* �LEADER steht für „Liaison Entre Actions de Développement de l‘Économie Rurale“,  
also die Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft.
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REGION KASSEL-LAND 
HEUTE

In den 18 Gemeinden und 11 Städ-

ten der LEADER-Region leben 213.428 

Menschen auf einer Gesamtfläche von 

1.344,02 km². Mit der Ankerstadt Kassel 

bestehen vielfältigste Verknüpfungen in 

den Ländlichen Raum. Kommunen im 

„Speckgürtel“ um die Stadt Kassel pro-

fitieren von einem hohen Versorgungs-

grad und wirtschaftlicher Stärke. Struktur-

schwächere ländliche Kommunen müssen 

sich insbesondere den Folgen des demo-

grafischen Wandels stellen. 

Die autooptimierte Infrastruktur macht 

die Mobilität zu einer Frage von sozialer 

Teilhabe und Erreichbarkeit. Leerstände 

in den Zentren, die mangelnde Nach-

frage im Altbestand und die zunehmende 

Zersiedelung der Ortsränder gefährden 

die Attraktivität der Region. In den länd-

lichen Orten ist eine Unterversorgung in 

den Bereichen Gesundheit und Pflege ab-

sehbar. Die wohnortnahe außerschulische 

Bildungsversorgung weist Defizite auf. 

Nachwuchsmangel, die starke Orientie-

rung auf eine akademische Ausbildungs-

laufbahn und eine geringe Integration 

von Migrant*innen haben negative Aus-

wirkungen auf die industriell und hand-

werklich geprägte Wirtschaft. Hochquali-

fizierte Absolvent*innen der umliegenden 

Universitäten finden kaum den Weg in 

den regionalen Arbeitsmarkt.

Durch den Klimawandel und die indus

trielle Landwirtschaft erfolgt eine starke 

Veränderung der Kulturlandschaft. Regio-

nale Wertschöpfungs- und Lieferketten 

sind kaum vorhanden. Für Nachhaltiges 

Wirtschaften und Bioökonomie fehlt es 

aktuell an Vernetzung und Dialog in allen 

Wirtschaftssektoren.

Qualitätsentwicklung und Digitalisierung 

stellen die größten Herausforderungen 

im Tourismus dar. Einheimische stehen 

bei der Angebotsentwicklung für Nah-

erholung nur selten im Fokus. Die we-

nigsten Freizeitangebote sind barrierefrei.

Marktplatz der Stadt Wolfhagen 
Quelle: Landkreis Kassel
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VISION 2040:  
SOZIALE REGIONALISIERUNG

Die Lokale Entwicklungsstrategie (LES) 

2023-2027 soll als Weichenstellung für 

zukünftige Entwicklungen in der LEADER-

Region Kassel-Land dienen und berück-

sichtigt daher die anstehenden Trans-

formationsprozesse bis ins Jahr 2040. 

Mit Hilfe von Zukunftsszenarien wurde 

im Beteiligungsprozess zur LES-Erstellung 

gemeinsam überlegt, wie sich die globa-

len Transformationstreiber (z.B. Digitali-

sierung, Klimawandel) auf das Leben, 

Wohnen und Arbeiten in der Region aus-

wirken könnten. 

Aus der Zusammenführung der Szena-

rien wurden das gemeinsame Leitbild 

„Soziale Regionalisierung“ sowie die Ent-

wicklungs- und Handlungsfeldziele mit 

konkreten Handlungsansätzen für die drei 

LES-Handlungsfelder „Daseinsvorsorge“, 

„Regionale Wirtschaft“ und „Tourismus 

und Naherholung“ abgeleitet. 

Handlungsfeldübergreifend soll die Re-

gion Kassel-Land den ansässigen Men-

schen und Besucher*innen einen Lebens-

raum bieten, der das Miteinander lebt, 

die Kommunikation fördert und die 

Solidarität untereinander stärkt. Inno-

vative Schnittstellen zur Förderung von 

Vernetzung und Kommunikation sollen 

daher über die LES geschaffen werden. 

Ein generationenübergreifendes soziales 

Miteinander und wertschätzende Inter-

kulturalität sollen von allen Menschen 

gelebt werden können.

 
 
ENTWICKLUNGSZIELE

Basierend auf den Ergebnissen des 

Beteiligungsprozesses wurden über-

greifende Entwicklungsziele für die 

LEADER-Region Kassel-Land verein-

bart, welche durch drei Dimensionen 

beschrieben werden:

Kulturelle und 
ökologische 
Dimension

Erhaltung und Stärkung 

der regionstypischen 

Strukturen sowie Ent-

wicklung einer nach-

haltigen Natur- und 

Kulturlandschaft.

Ökonomische  
Dimension

Förderung im Sinne 

e i n e s  re s i l i e n te n 

und klimaneutralen 

Wirtschaftens in der 

Region.

Soziale 
Dimension

Entwicklung einer ge-

meinsamen Identität 

und Stärkung des Wir-

Gefühls für eine aktive 

Lebensraumgestaltung 

von, mit und für die 

Bürger*innen.

Quelle: Paavo Blåfield | Region Kassel-Land e.V.
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 „Soziale Regionalisierung“  
in der Region Kassel-Land
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DASEINSVORSORGE:  
GLEICHWERTIGE LEBENS-
VERHÄLTNISSE FÜR „ALLE“

Im Handlungsfeld „Daseinsvorsorge“ 

werden die Entwicklung von bedarfs-

gerechtem Wohnraum bzw. -formen sowie 

die Themen Gesundheits-, Energie- und 

Nahversorgung, Mobilität, Lebenslanges 

Lernen, Freizeit und Kultur aufgegriffen. 

Individuelle Vorstellungen von Leben, 

Wohnen und Arbeiten stellen dabei nicht 

nur Herausforderungen für die Region 

Kassel-Land dar, sondern sind gleichzeitig 

auch eine Chance für neue Entwicklungen 

und Lösungen. 

Daher sollen sich die Städte und Ge-

meinden künftig vor allem als sozia-

le Orte verstehen, welche generations- 

übergreifende gesellschaftliche Teil- 

habe, Kommunikation, Vernetzung 

und Chancengleichheit fördern. Einen 

Beitrag können dabei auch digita-

le Anwendungen leisten. Durch ge-

zielte Investitionen, welche die Innen-

entwicklung begünstigen, sollen grüne 

Gemeinschaftsflächen mit Erholungs- 

und Begegnungscharakter oder multi-

funktionale Zentren geschaffen werden. 

Zur besseren Verknüpfung von Leben, 

Wohnen und Arbeiten sind Mobilitäts-

konzepte und -infrastrukturen zu ent-

wickeln, die zu einer „Region der kurzen 

Wege“ führen und damit einen positi-

ven Beitrag zum Klimaschutz leisten. 

Die lebenslange Selbstpotenzialent-

faltung sowie die Förderung der beruf-

lichen Orientierung und Qualifizierung 

liegen im Fokus der außerschulischen 

Bildungsmaßnahmen.

Vor allem jungen Menschen soll es er-

möglicht werden, sich auszuprobieren 

und Entwicklungen aktiv mitzugestalten. 

Zukunftsfähige Konzepte, wie die Nut-

zung erneuerbarer Energien oder regio-

naler Wertschöpfungsketten, sollen eine 

nachhaltige und ressourcenschonende 

Lebensweise ermöglichen.

Handlungsfeldziel 
„Daseinsvorsorge“ 
Quelle: pexels.com

HANDLUNGSFELDZIEL

Bedarfsorientierte Gestaltung von gleichwerti-
gen Lebensverhältnissen für „ALLE“, gefördert 
durch soziale Teilhabe, den Einbezug aller 
Generationen und einer reichhaltigen Lebens-
qualität in der Region Kassel-Land.
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GESUNDHEIT, VERSORGUNG, 
FREIZEIT UND KULTUR 

In diesem Handlungsfeld-Thema können 

Maßnahmen gefördert werden, welche 

einen der nachfolgenden Bereiche be- 

treffen:

•	 Schaffung eines Arztsitzes zur 

Beseitigung einer medizinischen 

Unterversorgung

•	 Vorhaben zur Abwendung einer 

Unterversorgung in gesundheits-

bezogenen Dienstleistungen, Pflege 

und Betreuung (keine stationäre 

Unterbringung)

•	 Vorhaben zur Verbesserung der 

Nahversorgung mit Gütern des 

täglichen Bedarfs (Verkaufsfläche: 

max. 400 m2)

•	 Vorhaben zur Verbesserung des 

Freizeit- und Kulturangebotes 

Projekte sollen sich vor allem durch eine 

(über-) regionale Wirkung und Strahl-

kraft auszeichnen. Eine möglichst brei-

te gesellschaftliche Teilhabe (z.B. über 

Barrierefreiheit, niedrigschwelligen Zu

gang zu Leistungen oder Erreichbarkeit 

mit dem ÖPNV), die Förderung von Kom-

munikation oder die Begünstigung eines 

generationenübergreifenden sozialen 

Miteinanders durch das Vorhaben sind 

anzustreben. Dies kann auch über digi-

tale Anwendungen oder Unterstützungs-

angebote erfolgen.

Als positiv wird angesehen, wenn die 

Maßnahme in regionale Netzwerke 

bzw. Kooperationen eingebunden ist 

oder durch das Vorhaben neue Netz-

werkstrukturen aufgebaut werden. Bei 

der Schaffung neuer Versorgungszentren 

soll darauf geachtet werden, dass sich 

diese innerörtlich befinden und mehrere 

Dienstleistungsangebote der Daseinsvor-

sorge gebündelt werden (multifunktionale 

Dorfzentren).

Eine Empfehlung des Jugendforums für 

Vorhaben, die auf Kinder und Jugend-

liche zielen, wirkt sich vorteilhaft auf die 

Projektbewertung aus. Gleiches gilt, wenn 

das Projekt zu mehr Energieeffizienz führt 

oder primär erneuerbare Energien nutzt.

 
 
WOHNKONZEPTE

Der Fokus dieses Handlungsfeld-

Themas liegt auf der Förderung von 

bedarfsorientierten und zukunfts-

fähigen Wohnkonzepten unter Be-

rücksichtigung der regionalen Bau- 

und Siedlungskultur. Die Konzepte 

können in Verbindung mit neuen 

Arbeitsformen (z.B. Co-Working-Spa-

ces), ressourcenschonendem Bauen 

mit nachwachsenden Rohstoffen oder 

der Sensibilisierung für Biodiversität 

über innerörtliche Begrünungskonzepte 

stehen.

Durch einen dialogischen Planungs-

prozess soll bezahlbarer Wohnraum 

entstehen, der zudem generationen-

übergreifendes Miteinander und ge-

sellschaftliche Teilhabe fördert oder als 

sozialer Ort mit öffentlichen, grünen 

Gemeinschaftsflächen fungiert. Gleich-

zeitig können auch gemeinschaftliche 

Finanzierungsinstrumente oder die 

kollektive Nutzung von Räumen und 

Serviceleistungen (z.B. Gemeinschafts-

küche, Kinder- oder Sportbereiche, 

Festsaal, Werkstatt) in die Konzepte 

einbezogen werden.

FÖRDERUNG: 

•	 Förderquote: 50-80%

•	 max. 500.000 Euro

FÖRDERUNG: 

•	 Förderquote: 80%

•	 max. 25.000 Euro

Quelle: adobe Stock | reichdernatur
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MOBILITÄTSKONZEPTE 
UND -INFRASTRUKTUR

Maßnahmen in diesem Hand-

lungsfeld-Thema sollen unter Ein-

beziehung relevanter Verkehrs-

träger zu einer Reduzierung des 

Individualverkehrs und zu mehr 

gesellschaftlicher Teilhabe führen. 

Bei der Erstellung von zeitgemäßen 

(multimodalen) Mobilitätskonzepten 

sollen möglichst dialogische und 

dynamische Planungsprozesse oder 

digitale Anwendungen bei der Um-

setzung zum Einsatz kommen. Ziel 

ist es, gebietsüberschreitende Lö-

sungen zu entwickeln, die regiona-

le Verflechtungsbeziehungen be-

rücksichtigen und damit zu einer 

besseren Verknüpfung von Leben, 

Wohnen und Arbeiten („Region der 

kurzen Wege“) führen. 

Darüber hinaus sind auch Inves

titionen förderfähig, die für eine er-

gänzende klimafreundliche Mobili-

tätsinfrastruktur sorgen.

BILDUNG:  
LEBENSLANGES LERNEN

Dieses Handlungsfeld-Thema zielt auf 

die Konzeption und Umsetzung von 

Bildungsangeboten in digitaler und 

analoger Form sowie auf die Förde-

rung von Investitionen zur Schaffung 

von Bildungsinfrastruktur mit regionaler 

Wirkung. Über einen niedrigschwelligen 

Zugang soll generationenübergreifendes, 

lebenslanges Lernen zur Selbstpotenzial

entfaltung oder zur beruflichen Orientie-

rung begünstigt werden.

Die Maßnahme soll in regionale Netz-

werke eingebunden sein oder neue Netz-

werkstrukturen aufbauen sowie mit öf-

fentlichen Verkehrsmitteln erreichbar 

sein. Darüber hinaus ist es für ein Vor-

haben vorteilhaft, wenn es für Klima- 

und Umweltschutz oder die Nutzung 

von erneuerbaren Energien, ressourcen-

schonendem Handeln bzw. Energieein-

sparung sensibilisiert.

Digitale Bildungsangebote 
Quelle: pexels.com

FÖRDERUNG: 

•	 Förderquote: 80%

•	 max. 500.000 Euro

FÖRDERUNG: 

•	 Förderquote: 80%

•	 max. 250.000 Euro

Quelle: Paavo Blåfield | Region Kassel-Land e.V.
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REGIONALE WIRTSCHAFT

In diesem Handlungsfeld sollen Klein(st)-

unternehmen dabei unterstützt werden, 

eine klimafreundliche Unternehmensent-

wicklung im Hinblick auf Nachhaltiges 

Wirtschaften oder Bioökonomie zu er-

reichen. Dabei spielen insbesondere der 

Schutz von natürlichen Ressourcen, die 

Steigerung der Energieeffizienz sowie die 

Förderung von Biodiversität und Arten-

vielfalt eine wichtige Rolle. Eine auf 

nachwachsenden Rohstoffen basieren-

de bzw. ressourcenschonende Produktion 

soll unternehmerische Entscheidungen 

prägen, erhält regionstypische Struktu-

ren und erhöht die Resilienz des Länd-

lichen Raumes über funktionierende 

Wertschöpfungsketten.

Bei Dienstleistungen, Handel, Handwerk 

und produzierendem Gewerbe sollen re-

gionale Wirtschaftsbeziehungen („Region 

der kurzen Wege“) aufgebaut und vertieft 

werden. Im Gastgewerbe sollen qualitativ 

hochwertige Angebote entstehen bzw. 

vorhandene in ihrer Weiterentwicklung 

gefördert werden. Ausflugsgastronomie 

soll an touristischer Infrastruktur ange

siedelt werden. 

Für alle Branchen gilt es, gesellschaftliche 

Teilhabe (z.B. Barrierefreiheit), Inklusion 

und Integration (z.B. ausländische Fach-

kräfte) voranzubringen sowie positive Ver-

änderungen hin zu einer partizipativen 

Unternehmenskultur bzw. zeitgemäßen 

Organisationsformen zu initiieren. Mit-

arbeitenden soll es ermöglicht werden, 

sich im Rahmen ihrer Arbeitszeit ge-

sellschaftlich einbringen zu können und 

ihre Arbeitsbedingungen im Sinne von 

„New Work“ sowie neuer digitaler Arbeits-

formen flexibel zu gestalten.

Der Erhalt von Betrieben soll über Unter-

nehmensnachfolgen bzw. -übergaben zur 

Arbeitsplatz- und Fachkräftesicherung 

erfolgen.

Handlungsfeldziel  
„Regionale Wirtschaft“ 

 Quelle: pexels.com

HANDLUNGSFELDZIEL

Förderung von Kleinunternehmen im Gastge-
werbe und Kleinstunternehmen in Dienstleistun-
gen, Handel, Handwerk und produzierendem 
Gewerbe unter Berücksichtigung eines nachhal-
tigen, digitalen Wirtschaftens sowie der Fach-
kräftesicherung und Unternehmensnachfolge in 
der Region Kassel-Land.
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NACHHALTIGE 
WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

Gefördert werden kann in diesem Hand-

lungsfeld-Thema die Gründung und Ent-

wicklung von Kleinstunternehmen mit 

bis zu zehn Mitarbeitenden. Eine höhere 

Förderquote kann erreicht werden, indem 

ein Unternehmen

•	 von der Kommune als „wichtiges 

Kleinstunternehmen der Grundver-

sorgung“ eingestuft wird,

•	 mit der Maßnahme mindestens 

einen neuen Arbeits- oder Aus-

bildungsplatz schafft und mit dem 

Projektstandort die örtliche Innen-

entwicklung stärkt,

•	 die Grundsätze für das „Bauen im 

ländlichen Raum“ berücksichtigt 

oder	

•	 bei dem Vorhaben regionale, 

nachhaltig erzeugte Produkte ein-

bezieht.		

Nachhaltiges Wirtschaften und Bioöko-

nomie bilden die Schwerpunkte der Unter-

nehmensförderung in der LEADER-Re-

gion Kassel-Land. Dabei spielen eine auf 

nachwachsenden Rohstoffen basierende 

oder ressourcenschonende Produktion 

bzw. Verarbeitung (z.B. Kreislaufwirt-

schaft, Material-Recycling), der Schutz 

natürlicher Ressourcen (Wasser, Boden, 

Luft), die Förderung von Biodiversität 

und Artenvielfalt, eine Verbesserung der 

Energieeffizienz sowie die primäre Nut-

zung von Erneuerbaren Energien eine 

wichtige Rolle. Ebenso vorteilhaft wirkt 

sich die Berücksichtigung von digita-

len Anwendungen, die Stärkung von re-

gionalen Wirtschaftsbeziehungen und 

Unternehmenskooperationen sowie die 

Begünstigung von wohnortnahem Arbei-

ten auf die Förderwürdigkeit eines Vor-

habens aus.

Eine positive Veränderung der Unter-

nehmenskultur bzw. -organisation kann 

durch Maßnahmen zur Förderung von 

Teambuilding, der Work-Life-Balance, 

von Gesundheitsprävention, dem ge-

sellschaftlichen Engagement der Mit-

arbeitenden während der Arbeitszeit, 

einer kooperativen Unternehmensfüh

rung oder von sinnhaftem und werte-

orientiertem Arbeiten entstehen.

Photovoltaik für eine nachhaltige 
Energieversorgung 
Quelle: pexels.com

FÖRDERUNG: 

•	 Förderquote: 25-45%

•	 max. 200.000 Euro
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NETZWERKE, WERT-
SCHÖPFUNGSKETTEN UND 
FACHKRÄFTESTRATEGIEN 

Die Transformation hin zu einer nach-

haltigen Wirtschaftsentwicklung steht 

auch im Mittelpunkt dieses Handlungs-

feld-Themas. Dies kann durch die Grün-

dung und Weiterentwicklung von Netz-

werken regionaler Wirtschaftspartner 

oder den Aufbau von Wertschöpfungs-

ketten erreicht werden. Darüber hinaus 

ist es möglich, Fachkräftestrategien mit 

der Unterstützung von Fördermitteln zu 

konzipieren und umzusetzen oder eine 

Marken- bzw. Projektentwicklung zur Um-

setzung des Handlungsfeldes „Regionale 

Wirtschaft“ zu initiieren. Wohnortnahe 

Wirtschaftsinfrastrukturen (z.B. Co-Wor-

king-Spaces, Projektbüros, Telemedizin) 

können als investive Maßnahmen ge-

schaffen werden.

Nachhaltigeres Wirtschaften kann eben-

falls durch Maßnahmen zur Energie-

effizienz-Steigerung, zum Ressourcen-

schutz, zur Förderung von Biodiversität 

auf Betriebsgeländen oder zur Ermög-

lichung von wohnortnahem Arbeiten (z.B. 

über digitale Anwendungen) realisiert 

werden. Ein Beitrag zu gesellschaftlicher 

Teilhabe kann über Barrierefreiheit am 

Arbeitsplatz, der Inklusion von Menschen 

mit Einschränkungen oder die Integration 

von ausländischen Fachkräften geleistet 

werden. Ebenso ist es möglich, positive 

Veränderung der Unternehmenskultur 

bzw. -organisation mit der Maßnahme 

anzustoßen oder die Berufsorientierung 

– insbesondere von jungen Menschen – 

in das Vorhaben einzubeziehen. Zudem 

ist es nützlich, wenn das Projekt zu einer 

Attraktivitätssteigerung des Unterneh

mens oder dessen Standortes führt.

 
 
GASTGEWERBE

Für Kleinunternehmen (bis 49 Mit-

arbeitende) aus dem Bereich des Gast-

gewerbes ist eine Förderung möglich, 

sofern das Vorhaben zu einer Quali-

tätssteigerung beiträgt und der Betrieb 

an einem anerkannten Zertifizierungs-

verfahren für das Gastgewerbe teil- 

nimmt. 

Durch die Schaffung eines Arbeits-/

Ausbildungsplatzes, die Stärkung 

der Innenentwicklung, die Berück-

sichtigung der Grundsätze für das 

„Bauen im ländlichen Raum“ oder 

die Einbeziehung regionaler, nach-

haltig erzeugter Produkte und Dienst-

leistungen kann die Förderquote  

erhöht werden. Gleiches gilt, wenn mit 

der Maßnahme ein gastronomisches 

Angebotsdefizit an bedeutsamen 

Radwegen, Wander- und Bootswan

derstrecken beseitigt wird (z.B. tem-

poräre Ausflugsgastronomie). Zudem 

ist es wünschenswert, dass ein Pro-

jekt in regionale Netzwerke oder Ko-

operationen eingebunden ist.

FÖRDERUNG: 

•	 Förderquote: 80%

•	 max. 100.000 Euro

FÖRDERUNG: 

•	 Förderquote: 25-45%

•	 max. 200.000 Euro

Quelle: pexels.com
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TOURISMUS UND 
NAHERHOLUNG

Im Sinne einer at traktiven Lebens-

raumgestaltung und Profilierung als 

Naherholungsregion steht die aktiv-

touristische Inwertsetzung der Natur 

und Kulturlandschaft im Zentrum die-

ses Handlungsfeldes. Ziel ist es, Maß-

nahmen mit (über-) regionaler Strahlkraft 

und für eine nachhaltige Naherholung 

bzw. Tourismusentwicklung auf den Weg 

zu bringen. Dabei soll insbesondere das 

gemeinsame Wirken der Touristischen 

Arbeitsgemeinschaften (TAG) oder die 

Zusammenarbeit mit der GrimmHeimat 

Nordhessen gefördert werden. Weiterhin 

soll eine Einbindung der Heimat- und Ver-

kehrsvereine und touristischer Leistungs-

träger erfolgen. 

Bei der Schaffung von qualitativ hoch-

wertigen Freizeit- und Naherholungs-

angeboten gilt es, innovative und 

kreative Ansätze für Naherholung, Ent-

schleunigung und Lebensqualität unter 

Berücksichtigung von digitalen An-

wendungen, Klimaschutz, Artenvielfalt 

oder dem Schutz natürlicher Ressourcen 

zu entwickeln. Dabei nehmen die touris-

tischen Akteure ihre Verantwortung für 

den Erhalt der mannigfaltigen Kulturland-

schaft wahr und schaffen gemeinsam 

eine für Gäste authentisch erlebbare 

Tourismus- und Naherholungsregion. 

Handlungsfeldziel  
„Tourismus und Naherholung“ 

Quelle: pexels.com

HANDLUNGSFELDZIEL

Schaffung und Qualitätssicherung sowie 
-entwicklung von regionstypischen Erholungs-
räumen für „ALLE“ zur Naherholung und den 
ländlichen Tourismus im Einklang mit der Ent-
wicklung einer nachhaltigen Natur- und Kultur-
landschaft in der Region Kassel-Land.
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TOURISMUSNAHE 
INFRASTRUKTUR 

Förderungen in diesem Handlungsfeld-

Thema sind nur möglich, wenn die ge-

plante Maßnahme einen wesentlichen 

Beitrag zur landtouristischen Entwicklung 

oder zur Profilierung als Naherholungs-

region leistet. Dazu ist es erforderlich, 

dass ein Projekt in die Landes- und Des- 

tinationsstrategien eingebunden ist und 

eine Vermarktungsbeteiligung einer Tou-

ristischen Arbeitsgemeinschaft oder der 

GrimmHeimat Nordhessen vorliegt.	

Die Förderquote kann dadurch ver-

bessert werden, dass bei der Umsetzung 

die Grundsätze für das „Bauen im länd-

lichen Raum“ berücksichtigt werden, das 

Vorhaben „Reisen für alle“ unterstützt 

und zur barrierefreien Profilierung der 

Tourismusregion beiträgt, das Projekt 

von einem anerkannten Zertifizierungs-

verfahren ausgezeichnet wird oder das 

Projektziel eine gebietsüberschreitende 

Kooperation fördert.

Wesentlich für ein Vorhaben soll dessen 

(über-) regionale Wirkung und Strahl-

kraft sowie die Schaffung von innova-

tiver und kreativer Angebotsvielfalt für 

Naherholung und Lebensqualität sein. 

Dabei kann ein Projekt sowohl regionale 

Kultur bzw. regionaltypische Strukturen 

(z.B. Fachwerk) in Wert setzen als auch 

zur Sichtbarkeit von Natur- und Kultur-

landschaftselementen beitragen. Die 

Berücksichtigung von Maßnahmen zur 

Digitalisierung, dem Klimaschutz, zur 

Artenvielfalt, dem Schutz natürlicher 

Ressourcen (Wasser, Boden, Luft) oder 

der primären Nutzung von erneuerbaren 

Energien bzw. Steigerung der Energie-

effizienz wirken sich vorteilhaft auf die 

Projektbewertung aus. 

 
TOURISTISCHE 
DIENSTLEISTUNGEN

Das Handlungsfeld-Thema unter-

stützt Maßnahmen, welche eine 

Service- und Qualitätsentwicklung 

durch Wissensvermittlung oder 

Netzwerke fördern, zu einer Zerti-

fizierung der Angebotsqualität 

führen oder einen zeitgemäßen 

Gästeservice unter Einbeziehung 

digitaler Anwendungen bzw. An-

reizsysteme zum Ziel haben. Eine 

Verbesserung der Angebotsquali-

tät kann auch durch die Intensi-

vierung von Stadt-/Landdialogen 

erfolgen.

Für die Region Kassel-Land ist es 

wichtig, dass Vorhaben eine ein-

heitliche und mit den touristischen 

Akteuren abgestimmte Quali-

täts- und Serviceentwicklung auf 

den Weg bringen sowie zu einer 

nachhaltigen Naherholung und 

Tourismusentwicklung führen. Dies 

kann auch über Beratungs- und 

Qualifizierungsangebote oder den 

Aufbau neuer touristischer Wert-

schöpfungsketten erfolgen.

FÖRDERUNG: 

•	 Förderquote: 30-65%

•	 max. 500.000 Euro

FÖRDERUNG: 

•	 Förderquote: 80%

•	 max. 100.000 Euro

Quelle: Paavo Blåfield | Region Kassel-Land e.V.
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FÖRDERPROGRAMM 
„REGIONALBUDGET“

Beim Regionalbudget gilt es, bürger-

schaftlichem Engagement sowie jungen 

Menschen Gestaltungsmöglichkeiten 

über Kleinvorhaben mit Gesamtkosten 

bis zu 20.000 Euro zu geben. Das Förder-

programm ermöglicht für diese Ziel-

gruppen einen niedrigschwelligen Zu-

gang zu Fördermitteln. Dazu müssen die 

geplanten Investitionen einem der nach-

folgenden Bereiche zugeordnet werden 

können:  

•	 Freizeit und Kultur,		

•	 außerschulische Bildungsmaß-

nahmen „Lebenslanges Lernen“,

•	 tourismusnahe Infrastruktur.

Die durch das Regionalbudget unter-

stützten Maßnahmen sollen möglichst 

dem Gemeinwohl, der Steigerung von 

Lebensqualität, der Stärkung des so-

zialen Zusammenhalts in Orts- bzw. 

Stadtteilen oder der Vereinsentwicklung 

dienen. Darüber hinaus können auch 

touristische Kleinstprojekte mit lokaler 

Wirkung gefördert werden. Bei Vorhaben 

sollen Ehrenamtliche oder Jugendliche 

aktiv in die Planung einbezogen wer-

den. Bei Jugendprojekten kann durch das 

Jugendforum eine Förderempfehlung aus-

gesprochen werden.

Des Weiteren soll darauf geachtet wer-

den, dass mit einer Maßnahme möglichst 

ein multifunktionaler, interdisziplinärer 

oder innovativer Ansatz verfolgt wird. 

Digitale Anwendungen oder gesellschaft-

liche Teilhabe, Inklusion bzw. Integration 

können ebenso Berücksichtigung finden.

Handlungsfeldziel  
„Regionalbudget“ 

Quelle: Region Kassel-Land e.V.

HANDLUNGSFELDZIEL

Unterstützung einer eigenverantwortlichen 
ländlichen Entwicklung zur Förderung von 
jungen Menschen, ehrenamtlichem Engage-
ment oder tourismusnaher Infrastruktur durch 
Kleinvorhaben im Sinne des GAK* „Regional-
budgets“ in der Region Kassel-Land.

FÖRDERUNG: 

•	 Förderquote: 80%

•	 max. 16.000 Euro

*GAK: Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz
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JUGENDBETEILIGUNG IN 
DER REGION KASSEL-LAND

Um eine nachhaltige Regionalent-

wicklung und positive Zukunftsgestal

tung in der Region Kassel-Land voran-

zubringen, müssen die Perspektiven, 

Bedürfnisse und Vorstellungen der vor 

Ort lebenden Jugendlichen beachtet und 

ihnen die Möglichkeit zur Mitsprache ge-

geben werden. Denn Jugendbeteiligung 

kann Bleibe-, Zuzugs- und Rückkehr-

perspektiven schaffen, die zur Verbunden-

heit und Identifikation mit der Heimat-

region führen. Jugendliche in die Lage 

zu versetzen, mit ihren Verhaltensweisen 

und Entscheidungen etwas bewirken zu 

können, macht sie zu verantwortungs-

vollen, selbstbewussten und resilienten 

Menschen, die Lust haben, ihr eigenes 

Lebensumfeld zu gestalten. Wichtige 

Netzwerkpartner im Bereich der Jugend-

beteiligung sind die Jugendförderungen 

in der Region Kassel-Land.  

Im Rahmen des Jugendforums, das durch 

Jugendliche selbst organisiert werden soll, 

werden junge Menschen zwischen 12-25 

Jahren dazu eingeladen, sich aktiv mit 

dem vielfältigen Spektrum der Regional-

entwicklung sowie darüber hinaus-

gehenden Themen zu beschäftigen. 

Gleichzeitig sollen Jugendliche eine 

Empfehlung für den gezielten Einsatz 

von Fördermitteln für Jugend-Projekte 

aussprechen dürfen sowie eigene Pro-

jekte entwickeln und umsetzen. Parallel 

dazu stehen im LEADER-Entscheidungs-

gremium zwei Sitze für Mitglieder des 

Jugendforums zur Verfügung, um auch 

an dieser Stelle eine angemessene Ver-

tretung der jugendlichen Perspektiven 

sicherzustellen. 

Zukunftswerkstatt Jugend in der 
Region Kassel-Land 
Quelle: Region Kassel-Land e.V.
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IHR WEG ZUR LEADER-FÖRDERUNG:

REGION KASSEL-LAND E.V.  
(Regionalmanagement)

LANDKREIS KASSEL –  
SERVICEZENTRUM 
REGIONALENTWICKLUNG  
(Bewilligungsstelle)

Sie haben eine Projekt-Idee und su-

chen nach Fördermöglichkeiten?

Dann vereinbaren Sie einen 
Beratungstermin mit dem 

Regionalmanagement!

Beschreiben Sie Ihr Vorhaben zu-

nächst in einer kurzen Projektskizze.    

Das Regionalmanagement prüft die 

Förderwürdigkeit des Projektes auf 

Basis der LES-Ziele und -Kriterien.

Das Regionalmanagement stimmt 

die benötigten Förderunterlagen 

mit der Bewilligungsstelle ab.

Stellen Sie die benötigten Förder-
unterlagen zusammen und stim-

men Sie diese inhaltlich mit dem 

Regionalmanagement ab.

ggf. Vor-Ort-Abstimmungstermin 

von Antragsteller*in, Bewilligungs-

stelle und Regionalmanagement.

Senden Sie die fertigen Förderunter-
lagen an Region Kassel-Land e.V.

Die Bewilligungsstelle prüft die 

Förderfähigkeit auf Basis der 

Förderrichtlinie des Landes Hessen.

Die förderfähigen Kosten Ihres Pro-

jektes werden festgelegt.

Das LEADER-Entscheidungs-
gremium berät und priorisiert alle 

bewilligungsreifen Vorhaben nach 
transparenten Bewertungskriterien.

In der Reihenfolge der Priorisierung 

werden die Bewilligungsbescheide 
erstellt bis keine Fördermittel mehr 

zur Verfügung stehen.

Sie erhalten Ihren Bewilligungs-
bescheid für die beantragten 
Fördermittel!

1

REGION KASSEL-LAND E.V.  
(Regionalmanagement)

LANDKREIS KASSEL –  
SERVICEZENTRUM 
REGIONALENTWICKLUNG  
(Bewilligungsstelle)

Beginn der Projekt-Umsetzung nach Erhalt des Bewilligungsbescheids:
Jetzt dürfen Sie Aufträge vergeben und Anschaffungen tätigen. 

Bitte halten Sie unbedingt die Vorgaben zur Auftragsvergabe aus Ihrem Bewilligungsbescheid ein. 
Die Bewilligungsstelle und das Regionalmanagement unterstützen Sie gerne bei Fragen.

Das Regionalmanagement berät Sie 

gerne bei Fragen zur Erstellung des 
Verwendungsnachweises.

Gemäß der im Bewilligungsbescheid 

festgelegten Abrechnungsmodali-

täten, können Sie die Fördermittel 
für bezahlte Rechnungen über den 

Verwendungsnachweis abrufen.

Die Bewilligungsstelle prüft vor Ort, 
ob das Projekt wie beantragt um-

gesetzt worden ist.

KONTAKTDATEN FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

Region Kassel-Land e.V.
Regionalentwicklung und 

Kulturgeschichte 

Kurfürstenstr. 19 

34466 Wolfhagen

Telefon: 05692 / 99777 - 10 

E-Mail: info@region-kassel-land.de 

Landkreis Kassel
Servicezentrum  

Regionalentwicklung 

Manteuffel-Anlage 5 

34369 Hofgeismar

Telefon: 0561 / 1003 - 2427

E-Mail: regionalentwicklung@landkreiskassel.de
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GESTALTUNG:
atene KOM GmbH
Agentur für Kommunikation,
Organisation und Management

Invalidenstr. 91 | 10115 Berlin
Telefon: 030 / 22183 - 0
E-Mail: info@atenekom.eu
www.atenekom.eu

Die Erstellung der Lokalen Entwicklungsstrategie wurde gefördert durch den 
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